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Haushalt 2020;  
Förderung der Stiftung Württembergischen Philharmon ie Reutlingen in den 
Haushaltsjahren 2020 und 2021 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stiftung Württembergische Philharmonie erhält im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen 

der institutionellen Förderung eine Zuwendung in Höhe von 132.600,00 EUR. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt eine Zuwendungsvereinbarung mit einer Laufzeit bis 

Ende 2021 mit einer Dynamisierung für das Jahr 2021 in Höhe von 2 % abzuschließen. 
Die Dynamisierung im Jahr 2021 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln. 

 
3. Der weitergehende Antrag wird abgelehnt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition: 132.600,00 EUR 

Anteil Landkreis:  
 132.600,00 EUR 

Förderung von kulturellen Einrichtungen 
Teilhaushalt: 3 
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege 

Im Haushaltsplanentwurf 2020  
veranschlagte Haushaltsmittel: 132.600,00 EUR 
 

 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
1. Auf Basis des Beschlusses des Kreistags in der Sitzung am 19.12.2018 (KT-Drucksache 

Nr. IX-0574) hat die Verwaltung der Stiftung Württembergische Philharmonie Reutlingen 
eine Zuwendungsvereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021 vorgelegt. Die Geschäftsfüh-
rung war nicht bereit auf Basis dieser Zuschusshöhe eine Zuwendungsvereinbarung mit 
einer Laufzeit von 3 Jahren abzuschließen, sodass nur eine Zuwendungsvereinbarung 
für das Jahr 2019 mit einer Zuwendung in Höhe von 130.000,00 EUR zustande kam. Für 
die Folgejahre ab 2020 wurde nun wieder ein Antrag auf Erhöhung des institutionellen 
Zuschusses auf 153.000,00 EUR gestellt (Anlage). 
 
Dies entspricht ca. 2 % des Gesamtetats, dies soll nach Auffassung der Geschäftsfüh-
rung auch künftig der Maßstab für die Zuschusshöhe sein. Begründet wird dies wie be-
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reits im Jahr 2018 mit einem deutlichen Anstieg der Gebäudekosten und zusätzlichem 
Personal. 

 
2. Stellungnahme der Verwaltung 

 
Aus Sicht der Verwaltung sollte am Beschluss des Kreistags aus der Sitzung vom 
19.12.2018 (KT-Drucksache Nr. IX-0574) festgehalten werden. 
 
Im Antrag wird mit einem angemessenen Zuschuss bei einem Anteil von 2 % am Ge-
samtetat der WPR argumentiert. Der Anteil des Landkreises am Gesamtetat ist trotz ei-
ner jährlichen Dynamisierung von 2 % gesunken, da vor allem der Zuschuss der Stadt 
Reutlingen im Zusammenhang mit den höheren Mietkosten für die neue Stadthalle wie 
angekündigt deutlich erhöht wurde. Die Herleitung von 2 % ist daher nach Auffassung 
der Verwaltung nicht schlüssig. 
 
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass 80 % der institutionellen Förderung 
des Landkreises Reutlingen an Kultureinrichtungen in der Stadt Reutlingen gehen. 
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